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Norm

EO §379 C

Rechtssatz

Es ist zwar richtig, daß eine EV nach dieser Bestimmung nur dann bewilligt werden darf, wenn konkrete Umstände

bescheinigt sind, die es wahrscheinlich machen, daß durch das Verhalten des Gegners die Hereinbringung der

Forderung vereitelt oder erheblich erschwert würde. Die im Gesetz erwähnten konkreten Gefährdungshandlungen

sind aber nur beispielsweise aufgezählt.
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Auch; Beisatz: Das einverleibte Veräußerungsverbot und Belastungsverbot hinsichtlich der einzigen

Liegenschaften des Gegners der gefährdeten Partei ist an sich dazu geeignet, die Hereinbringung der als

bescheinigt angenommenen Geldforderung der gefährdeten Partei zu vereiteln oder doch erheblich zu

erschweren. (T1)
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